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182. Verordnung: Änderung der Arzte-Ausbildungsordnung
183. Verordnung: Studienordnung für das Aufbaustudium Betriebs-, Rechts- und Wirtschaftswissenschaf-

ten
184. Verordnung: Studienordnung für das Aufbaustudium Technischer Umweltschutz

1 8 2 . Verordnung des Bundesministers für
Gesundheit und Umweltschutz vom 28. Feber
1983, mit der die Ärzte-Ausbildungsordnung

geändert wird

Auf Grund der §§ 2 c Abs. 1, 2 h und 4 Abs. 4 des
Ärztegesetzes, BGBl. Nr. 92/1949, zuletzt geän-
dert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 425/1975,
wird verordnet:

Artikel I

Die Ärzte-Ausbildungsordnung, BGBl.
Nr. 36/1974, in der Fassung der Verordnungen
BGBl. Nr. 529/1975, 661/1976 und 357/1981 wird
wie folgt geändert:

1. § 6 a Abs. 1 hat zu lauten:

„§ 6 a. (1) Als Teilgebiete im Rahmen eines Son-
derfaches (§ 2 c Abs. 1 letzter Satz des Ärztegeset-
zes) gelten:

2. Im § 8 a Abs. 2 ist die Zitierung „in den Anla-
gen 11 a, 11 b, 15 a, 15 b, 16 a, 18 a, 21 a und 23 a"
durch die Zitierung „in den Anlagen 11 a, 11 b,
11 c, 15 a, 15 b, 16 a, 18 a und 18 b, 21 a, 21 b und
23 a" zu ersetzen.

3. In der Anlage 8 ist unter Z 3 „Chirurgie" in
der Spalte „Anmerkungen" den bisherigen Anmer-
kungen folgender Absatz anzufügen:

„c) Jene Fachärzte für Chirurgie, die den Zusatz
„(Gefäßchirurgie)" führen wollen, haben
zusätzlich eine dreijährige Ausbildung auf
dem Gebiet der Gefäßchirurgie nachzuwei-
sen."

4. In der Anlage 8 hat Z 13 „Radiologie" zu lau-
ten:
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5. Die als Anlage 11 c bezeichnete Anlage dieser
Verordnung ist nach der bisherigen Anlage 11 b
einzufügen.

6. Die als Anlage 21 bezeichnete Anlage dieser
Verordnung tritt an die Stelle der bisherigen
Anlage 21.

7. Die als Anlage 21 b bezeichnete Anlage dieser
Verordnung ist nach der bisherigen Anlage 21 a
einzufügen.

Artikel II

(1) Ärzte, die ihre praktische Ausbildung zum
Facharzt für Radiologie vor Inkrafttreten dieser
Verordnung begonnen haben, können diese Ausbil-
dung nach den bisher geltenden Bestimmungen
beenden.

(2) Ärzte, die innerhalb der letzten sechs Jahre
vor Inkrafttreten dieser Verordnung eine minde-
stens dreijährige Tätigkeit auf dem Gebiet der

Gefäßchirurgie zurückgelegt haben und die Berufs-
berechtigung als Facharzt für Chirurgie besitzen
oder erwerben, sind berechtigt, die Berufsbezeich-
nung „Facharzt für Chirurgie (Gefäßchirurgie)" zu
führen. Tätigkeiten auf dem Gebiet der Gefäßchir-
urgie können nur insoweit anerkannt werden, als
sie nicht bereits für die Erlangung der Facharztbe-
rechtigung angerechnet worden sind.

(3) Fachärzten für Chirurgie, die innerhalb der
letzten sechs Jahre vor Inkrafttreten dieser Verord-
nung eine im Ausland erworbene, abgeschlossene
Ausbildung in Gefäßchirurgie nachweisen können,
kann vom Bundesminister für Gesundheit und
Umweltschutz nach Anhörung der Österreichi-
schen Ärztekammer die Bewilligung erteilt werden,
die Berufsbezeichnung „Facharzt für Chirurgie
(Gefäßchirurgie)" zu führen.

(4) Ärzte, die innerhalb der letzten sechs Jahre
vor Inkrafttreten dieser Verordnung eine minde-
stens dreijährige Tätigkeit auf dem Gebiet der



76. Stück — Ausgegeben am 24. März 1983 — Nr. 182 921

Hochvolt- und Brachytherapie zurückgelegt haben
und die Berufsberechtigung als Facharzt für Radio-
logie besitzen oder erwerben, sind berechtigt, die
Berufsbezeichnung „Facharzt für Radiologie
(Hochvolt- und Brachytherapie)" zu führen. Tätig-
keiten auf dem Gebiet der Hochvolt- und Brachy-
therapie können nur insoweit anerkannt werden,
als sie nicht bereits für die Erlangung der Facharzt-
berechtigung angerechnet worden sind.

(5) Fachärzten für Radiologie, die innerhalb der
letzten sechs Jahre vor Inkrafttreten dieser Verord-
nung eine im Ausland erworbene, abgeschlossene
Ausbildung in Hochvolt- und Brachytherapie nach-
weisen können, kann vom Bundesminister für
Gesundheit und Umweltschutz nach Anhörung der
Österreichischen Ärztekammer die Bewilligung
erteilt werden, die Berufsbezeichnung „Facharzt
für Radiologie (Hochvolt- und Brachytherapie)"
zu führen.

Steyrer

Anlage 11 c
(zu § 8 a Abs. 2)

CHIRURGIE

Umfang der im Rahmen einer ergänzenden speziel-
len Ausbildung auf dem Teilgebiet G e f ä ß -
c h i r u r g i e zu vermittelnden praktischen Kennt-
nisse und Erfahrungen

1. Detaillierte Kenntnisse der Physiologie und
Pathologie des Herz-Kreislaufsystems, der
Pathologie der Arterien und Venen, der Phy-
siologie und der Pathologie der Leber und der
Pfortader.

2. Kenntnisse auf dem Gebiete der angiologi-
schen Diagnostik unter Einschluß von Angio-
graphie und Ultraschalluntersuchungen.

3. Operationen:
Rekonstruktive Eingriffe an Arterien (Aorta,
aortennahe Arterien, periphere Arterien).
Rekonstruktive Eingriffe an Venen (zentrale
und periphere Venen).
Korrekturoperationen bei Varikose.
Rekonstruktionen nach Gefäßverletzungen.
Operationen an der Pfortader und deren
Ästen bei portalem Hypertonus.
Palliativeingriffe bei portalem Hypertonus
und dessen Folgezuständen.
Eingriffe am Grenzstrang.

4. Kenntnisse der konservativen Therapie der
arteriellen und venösen Durchblutungsstö-
rung, Orientierung über die konservative
Therapie des portalen Hypertonus und dessen
Folgezuständen.

5. Kenntnisse der Physiologie und Pathologie
der Blutgerinnung, sowie Kenntnisse auf dem
Gebiete der medikamentösen Beeinflussung
der Gerinnung.

Anlage 21
(zu § 8 Abs. 1)

RADIOLOGIE

Umfang der im Rahmen der praktischen Ausbil-
dung zum Facharzt für Radiologie im Hauptfach
zu vermittelnden praktischen Kenntnisse und
Erfahrungen

1. Allgemeine Kenntnisse auf dem Gebiete der
Radiologie und der Sonographie mit besonde-
rer Berücksichtigung der Diagnostik und Dif-
ferentialdiagnostik, Anatomie, Pathologie,
Physiologie, Physik.

2. Physikalische Grundlagen, Strahlenbiologie,
Dosimetrie, Strahlenschutz entsprechend dem
§ 28 Strahlenschutzverordnung, Anlage 6, für
Röntgendiagnostik, Umgang mit offenen
radioaktiven Strahlen, Strahlentherapie.

3. Allgemeine Röntgentechnik.
4. Radiologische und sonographische Untersu-

chungen des gesamten Körpers.
5. Strahlentherapie.
6. Medizinische Anwendung von Radionukli-

den.
7. Begutachtung.
8. Geriatrie: bei den zu vermittelnden Kenntnis-

sen und Erfahrungen ist auch auf die jeweili-
gen geriatrischen Probleme Bedacht zu neh-
men.

Anlage 21 b
(zu § 8 a Abs. 2)

RADIOLOGIE

Umfang der im Rahmen einer ergänzenden speziel-
len Ausbildung auf dem Teilgebiet H o c h v o l t -
und B r a c h y t h e r a p i e zu vermittelnden prak-
tischen Kenntnisse und Erfahrungen

1. Physikalische, strahlenbiologische, onkologi-
sche, epidemiologische, pathologisch-anato-
mische, radiodiagnostische Grundlagen (ein-
schließlich Nuklearmedizin, Sonographie,
Computertomographie).
Klinische Anwendung und Indikationen
strahlentherapeutischer Methoden mit beson-
derer Berücksichtigung der Bestrahlungspla-
nung zur Durchführung einer Strahlenthera-
pie.
Strahlenschutz und Strahlenschutzbestim-
mungen für Personal und Patienten gemäß
§ 28 Strahlenschutzverordnung, Anlage 6, für
Strahlentherapie.

2. Anwendung umschlossener radioaktiver Sub-
stanzen zur Brachytherapie (intracavitär,
interstitiell, Kontakt) der verschiedenen
Organregionen. Bestrahlungsplanung mit
Rechensystem und Computertomographie.
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3. Therapie mit offenen radioaktiven Substan-
zen: perorale, intravenöse und endocavitäre
Applikation verschiedener radioaktiver Iso-
tope zur lokalen und allgemeinen Tumor-
therapie.

4. Vorbeugung, Erkennung und Behandlung
von Strahlenreaktionen.

5. Klinisch-onkologisch-internistische Zusatz-
therapie (Radio-Chemotherapie).

6. Onkologische Nachsorge, Dokumentation
und Statistik.

1 8 3 . Verordnung des Bundesministers für
Wissenschaft und Forschung vom 4. März
1983 über die Studienordnung für das Aufbau-
studium Betriebs-, Rechts- und Wirtschaftswis-

senschaften

Auf Grund der §§ 13 b und 18 bis 21 des Bundes-
gesetzes vom 10. Juli 1969, BGBl. Nr. 290, über
technische Studienrichtungen, zuletzt geändert
durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 58/1983, in
Verbindung mit den Bestimmungen des Allgemei-
nen Hochschul-Studiengesetzes, BGBl. Nr. 177/
1966, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz
BGBl. Nr. 112/1982, wird verordnet:

Einrichtung

§ 1. Das Aufbaustudium Betriebs-, Rechts- und
Wirtschaftswissenschaften ist an der Technischen
Universität Wien ab dem Wintersemester 1983/84
und an der Technischen Universität Graz ab dem
Wintersemester 1984/85 unter Bedachtnahme auf
die im § 1 des Allgemeinen Hochschul-Studienge-
setzes genannten Grundsätze und Ziele einzurich-
ten.

Studiendauer

§ 2. Das Aufbaustudium Betriebs-, Rechts- und
Wirtschaftswissenschaften umfaßt vier Semester
und wird mit einer Abschlußprüfung abgeschlossen.

Zulassung

§ 3. Zum Studium sind Absolventen
a) der technischen Studienrichtungen (gemäß

§ 4 Abs. 1 des Bundesgesetzes über techni-
sche Studienrichtungen, BGBl. Nr. 290/
1969),

b) des Studiums der Architektur an der Akade-
mie der bildenden Künste in Wien und an der
Hochschule für angewandte Kunst in Wien
(gemäß den §§14 und 15 des Bundesgesetzes
über technische Studienrichtungen, BGBl.
Nr. 290/1969),

c) der Studienrichtungen der Bodenkultur (§ 4
Abs. 1 des Bundesgesetzes über Studienrich-

tungen der Bodenkultur, BGBl. Nr. 299/
1966),

d) der montanistischen Studienrichtungen (§ 4
Abs. 1 des Bundesgesetzes über montanisti-
sche Studienrichtungen, BGBl.
Nr. 291/1969) und

e) von Studienversuchen und studia irregularia,
deren Schwerpunkte in den unter lit. a bis d
genannten Studienrichtungen liegen,

zuzulassen.

Inskription

§ 4. (1) In den vier Semestern sind nach Maß-
gabe des Studienplanes unter Berücksichtigung der
vorhandenen Lehr- und Forschungseinrichtungen
zwischen 78 und 96 Wochenstunden aus den Prü-
fungsfächern zu inskribieren. Die Zahl der inskri-
bierten Wochenstunden hat in jedem Semester min-
destens 15 zu betragen, doch kann eine geringere
Zahl von Wochenstunden in einem Semester durch
Inskription einer größeren Zahl von Wochenstun-
den in einem anderen Semester ausgeglichen wer-
den.

(2) In den folgenden Prüfungsfächern sind zu
inskribieren:

Vorprüfungen für die Abschlußprüfung

§ 5. (1) Die Vorprüfungen haben im Rahmen der
ordentlichen Studien der Feststellung von erforder-
lichen Vorkenntnissen für Abschlußprüfungen zu
dienen.

(2) Zur Abschlußprüfung sind aus den in § 3
Abs. 2 lit. d angeführten Fächern Vorprüfungen
abzulegen.

Zulassung zur Abschlußprüfung

§ 6. (1) Die Zulassung zu einer Teilprüfung der
Abschlußprüfung oder zu einem Prüfungsteil einer
solchen Teilprüfung (§ 8 Abs. 4) setzt die gültige
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Inskription und den Abschluß der für die betref-
fende Prüfung in Betracht kommenden Lehrveran-
staltungen) sowie die positive Beurteilung
bestimmter Teilprüfungen (Prüfungsteile) nach
Maßgabe der Bestimmungen des Studienplanes (§ 5
Abs. 5 des Bundesgesetzes über technische Studien-
richtungen) voraus.

(2) Im Fall der kommissionellen Ablegung auch
des ersten Teiles der Gesamtprüfung setzt die
Zulassung zu einem der beiden Teile der kommis-
sionellen Prüfung voraus:

a) die gültige Inskription der die Prüfungsfä-
cher umfassenden Lehrveranstaltungen;

b) die erfolgreiche Teilnahme an den für die zu
prüfenden Fächer im Studienplan vorge-
schriebenen Übungen, Seminaren, Prosemi-
naren, Privatissima, Praktika, Arbeitsgemein-
schaften und Konversatorien.

(3) Die Zulassung zum zweiten Teil der Gesamt-
prüfung setzt weiters die positive Beurteilung des
ersten Teiles dieser Prüfung, die erfolgreiche Able-
gung der vorgesehenen Vorprüfungen und die
Approbation der Diplomarbeit voraus.

Diplomarbeit

§ 7. (1) Das Thema der Diplomarbeit ist einem
der in § 8 Abs. 1 genannten Fächer zu entnehmen.

(2) Die Diplomarbeit ist bei der Prüfungskom-
mission zur Abhaltung der Abschlußprüfung einzu-
reichen.

Abschlußprüfung

§ 8. (1) Prüfungsfächer der Abschlußprüfung
sind:

a) Betriebswirtschaftslehre und Arbeitswissen-
schaft;

b) Öffentliches und Privates Wirtschaftsrecht;
c) Volkswirtschaftslehre sowie Haushaltswesen

des Öffentlichen und Privaten Bereiches.

(2) Die Abschlußprüfung ist eine Gesämtprü-
fung, die in zwei Teilen abzulegen ist. Der erste
Teil ist nach Wahl des Kandidaten in der Form von
Teilprüfungen vor Einzelprüfern oder als kommis-
sionelle Prüfung aus allen Prüfungsfächern abzule-
gen. Der zweite Teil ist jedenfalls als kommissio-
nelle Prüfung vom gesamten Prüfungssenat abzu-
halten und besteht aus dem Fach, dem das Thema
der Diplomarbeit entnommen wurde.

(3) Beantragt der Kandidat die kommissionelle
Abnahme des ersten Teiles der Abschlußprüfung
erst nach Ablegung einer oder mehrerer Teilprü-
fungen, so erstreckt sich die kommissionelle Prü-
fung auf die restlichen Prüfungsfächer des ersten
Teiles.

(4) Umfaßt eine Teilprüfung den Stoff von meh-
reren Lehrveranstaltungen, so zerfällt diese Teil-
prüfung in so viele Prüfungsteile, als Lehrveranstal-
tungen eingerichtet sind.

(5) Besteht eine Teilprüfung aus mehreren Prü-
fungsteilen, so gilt sie nur dann als mit Erfolg abge-
legt, wenn jeder Prüfungsteil zumindest mit der
Note „genügend" beurteilt wurde (§ 29 des Allge-
meinen Hochschul-Studiengesetzes).

(6) Nicht bestandene Teilprüfungen oder Prü-
fungsteile von solchen dürfen dreimal, nicht bestan-
dene kommissionelle Prüfungen nur zweimal wie-
derholt werden (§ 30 Abs. 1 des Allgemeinen
Hochschul-Studiengesetzes). Beantragt der Kandi-
dat die kommissionelle Abnahme der Abschlußprü-
fung nach einmaliger erfolgloser Ablegung einer
oder mehrerer Teilprüfungen (Prüfungsteile), so
gilt die kommissionelle Prüfung als erste Wiederho-
lung; sie kann im Falle eines Mißerfolges noch
zweimal wiederholt werden. Hat der Kandidat eine
oder mehrere Teilprüfungen (Prüfungsteile) schon
zweimal erfolglos abgelegt, so gilt die kommissio-
nelle Prüfung als zweite Wiederholung und kann
noch einmal wiederholt werden. Hat der Kandidat
eine oder mehrere Teilprüfungen (Prüfungsteile)
schon dreimal ohne Erfolg abgelegt, so gilt die
kommissionelle Prüfung als Prüfung gemäß § 30
Abs. 5 des Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes
und kann nicht mehr wiederholt werden. Die
Bestimmung des § 30 Abs. 1 zweiter bis vierter Satz
des Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes bleibt
unberührt.

Verleihung der Berufsbezeichnung
„Diplomierter Wirtschaftstechniker"

§ 9. (1) An die Absolventen des Aufbaustudiums
Betriebs-, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften
wird die Berufsbezeichnung „Diplomierter Wirt-
schaftstechniker" verliehen.

(2) Die Verleihung erfolgt durch Aushändigung
des einen entsprechenden Vermerk tragenden
Abschlußprüfungszeugnisses.

Firnberg

184. Verordnung des Bundesministers für
Wissenschaft und Forschung vom 4. März
1983 über die Studienordnung für das Aufbau-

studium Technischer Umweltschutz

Auf Grund der §§ 13 a und 18 bis 21 des Bundes-
gesetzes vom 10. Juli 1969, BGBl. Nr. 290, über
technische Studienrichtungen, zuletzt geändert
durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 58/1983, in
Verbindung mit den Bestimmungen des Allgemei-
nen Hochschul-Studiengesetzes, BGBl. Nr. 177/
1966, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz
BGBl. Nr. 112/1982, wird verordnet:
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Einrichtung

§ 1. Das Aufbaustudium Technischer Umwelt-
schutz ist an der Technischen Universität Wien
gemeinsam mit der Universität für Bodenkultur
Wien ab dem Wintersemester 1983/84 und an der
Technischen Universität Graz ab dem Winterseme-
ster 1984/85 unter Bedachtnahme auf die im § 1
des Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes
genannten Grundsätze und Ziele einzurichten.

Studiendauer

§ 2. Das Aufbaustudium Technischer Umwelt-
schutz umfaßt vier Semester einschließlich eines
Praxissemesters und wird mit einer Abschlußprü-
fung abgeschlossen.

Zulassung

§ 3. Zum Studium sind Absolventen

a) der technischen Studienrichtungen (gemäß
§ 4 Abs. 1 des Bundesgesetzes über techni-
sche Studienrichtungen, BGBl. Nr. 290/
1969),

b) des Studiums der Architektur an der Akade-
mie der bildenden Künste in Wien und an der
Hochschule für angewandte Kunst in Wien
(gemäß den §§14 und 15 des Bundesgesetzes
über technische Studienrichtungen, BGBl.
Nr. 290/1969),

c) der Studienrichtungen der Bodenkultur (§ 4
Abs. 1 des Bundesgesetzes über Studienrich-
tungen der Bodenkultur, BGBl. Nr. 299/
1966),

d) der montanistischen Studienrichtungen (§ 4
Abs. 1 des Bundesgesetzes über montanisti-
sche Studienrichtungen, BGBl. Nr. 291/
1969) und

e) von Studienversuchen und studia irregularia,
deren Schwerpunkte in den unter lit. a bis d
genannten Studienrichtungen liegen,

zuzulassen.

Inskription

§ 4. (1) In den vier Semestern sind nach Maß-
gabe des Studienplanes unter Berücksichtigung der
vorhandenen Lehr- und Forschungseinrichtungen
zwischen 108 und 113 Wochenstunden aus den
Prüfungsfächern zu inskribieren. Die Zahl der
inskribierten Wochenstunden hat in jedem Seme-
ster mindestens 20 zu betragen, doch kann eine
geringere Zahl von Wochenstunden in einem
Semester durch Inskription einer größeren Zahl
von Wochenstunden in einem anderen Semester
ausgeglichen werden.

(2) In den folgenden Prüfungsfächern sind zu
inskribieren:

Zulassung zur Abschlußprüfung

§ 5. (1) Die Zulassung zu einer Teilprüfung der
Abschlußprüfung oder zu einem Prüfungsteil einer
solchen Teilprüfung (§ 7 Abs. 4) setzt die gültige
Inskription und den Abschluß der für die betref-
fende Prüfung in Betracht kommenden Lehrveran-
staltungen) sowie die positive Beurteilung
bestimmter Teilprüfungen (Prüfungsteile) nach
Maßgabe der Bestimmungen des Studienplanes (§ 5
Abs. 5 des Bundesgesetzes über technische Studien-
richtungen) voraus.

(2) Im Fall der kommissionellen Ablegung auch
des ersten Teiles der Gesamtprüfung setzt die
Zulassung zu einem der beiden Teile der kommis-
sionellen Prüfung voraus:

a) die gültige Inskription der die Prüfungsfä-
cher umfassenden Lehrveranstaltungen;

b) die erfolgreiche Teilnahme an den für die zu
prüfenden Fächer im Studienplan vorge-
schriebenen Übungen, Seminaren, Prosemi-
naren, Privatissima, Praktika, Arbeitsgemein-
schaften und Konversatorien.

(3) Die Zulassung zum zweiten Teil der Gesamt-
prüfung setzt weiters die positive Beurteilung des
ersten Teiles dieser Prüfung und die Approbation
der Diplomarbeit voraus.

Diplomarbeit
§ 6. (1) Das Thema der Diplomarbeit ist der

gemäß § 7 Abs. 1 lit. d gewählten Fächergruppe zu
entnehmen.

(2) Die Diplomarbeit ist bei der Prüfungskom-
mission zur Abhaltung der Abschlußprüfung einzu-
reichen.

Abschlußprüfung
§7. (1) Prüfungsfächer der Abschlußprüfung

sind:
a) Technisch-naturwissenschaftliche Grundla-

gen;
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b) Ökologie;
c) Allgemeine Rechts- und Sozialkunde mit

besonderer Berücksichtigung der für den
Umweltschutz wichtigen Rechtsgebiete;

d) nach Wahl des Kandidaten eine der folgen-
den Fächergruppen:
aa) Luftreinhaltung und Lärmschutz,
bb) Gewässerschutz und Abfallwirtschaft;

e) Grundzüge des gemäß lit. d nicht gewählten
Faches.

(2) Die Abschlußprüfung ist eine Gesamtprü-
fung, die in zwei Teilen abzulegen ist. Der erste
Teil ist nach Wahl des Kandidaten in der Form von
Teilprüfungen vor Einzelprüfern oder als kommis-
sionelle Prüfung aus allen Prüfungsfächern mit
Ausnahme des gemäß Abs. 7 lit. d gewählten
Faches abzulegen. Der zweite Teil ist jedenfalls als
kommissionelle Prüfung vom gesamten Prüfungsse-
nat abzuhalten und besteht aus der Fächergruppe,
der das Thema der Diplomarbeit entnommen
wurde.

(3) Beantragt der Kandidat die kommissionelle
Abnahme des ersten Teiles der Abschlußprüfung
erst nach Ablegung einer oder mehrerer Teilprü-
fungen, so erstreckt sich die kommissionelle Prü-
fung auf die restlichen Prüfungsfächer des ersten
Teiles.

(4) Umfaßt eine Teilprüfung den Stoff von meh-
reren Lehrveranstaltungen, so zerfällt diese Teil-
prüfung in so viele Prüfungsteile, als Lehrveranstal-
tungen eingerichtet sind.

(5) Besieht eine Teilprüfung aus mehreren Prü-
fungsteilen, so gilt sie nur dann als mit Erfolg abge-
legt, wenn jeder Prüfungsteil zumindest mit der

Note „genügend" beurteilt wurde (§ 29 des Allge-
meinen Hochschul-Studiengesetzes).

(6) Nicht bestandene Teilprüfungen oder Prü-
fungsteile von solchen dürfen dreimal, nicht bestan-
dene kommissionelle Prüfungen nur zweimal wie-
derholt werden (§ 30 Abs. 1 des Allgemeinen
Hochschul-Studiengesetzes). Beantragt der Kandi-
dat die kommissionelle Abnahme der Abschlußprü-
fung nach einmaliger erfolgloser Ablegung einer
oder mehrerer Teilprüfungen (Prüfungsteile), so
gilt die kommissionelle Prüfung als erste Wiederho-
lung; sie kann im Falle eines Mißerfolges noch
zweimal wiederholt werden. Hat der Kandidat eine
oder mehrere Teilprüfungen (Prüfungsteile) schon
zweimal erfolglos abgelegt, so gilt die kommissio-
nelle Prüfung als zweite Wiederholung und kann
noch einmal wiederholt werden. Hat der Kandidat
eine oder mehrere Teilprüfungen (Prüfungsteile)
schon dreimal ohne Erfolg abgelegt, so gilt die
kommissionelle Prüfung als Prüfung gemäß § 30
Abs. 5 des Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes
und kann nicht mehr wiederholt werden. Die
Bestimmung des § 30 Abs. 1 zweiter bis vierter Satz
des Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes bleibt
unberührt.

Verleihung der Berufsbezeichnung
„Diplomierter Umwelttechniker"

§ 8. (1) An die Absolventen des Aufbaustudiums
Technischer Umweltschutz wird die Berufsbezeich-
nung „Diplomierter Umwelttechniker" verliehen.

(2) Die Verleihung erfolgt durch Aushändigung
des einen entsprechenden Vermerk tragenden
Abschlußprüfungszeugnisses.

Firnberg
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